
„Ich beantrage:
1. (Maßgeblicher Antrag zum Verfahren, zB Einlegung der Beru-

fung)
2. Dem Beklagten und Berufungskläger gegen die Versäumung

der Berufungseinlegungsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu gewähren.94

3. (Etwaige weitere Anträge, zB zur Einstellung der Zwangsvoll-
streckung)

Begründung:

1. Zur Zulässigkeit und zum Antrag auf Wiedereinsetzung

Die Berufung ist zulässig,95 obgleich die Berufungseinlegungsfrist
des § 517 ZPO/§ 124 a II VwGO96/§ 314 I StPO nicht eingehalten
werden konnte. Dem Beklagten und Berufungskläger ist Wiederein-
setzung in den vorigen Stand zu gewähren, da die Versäumung
dieser Frist alleine auf einem Versehen der bis dahin stets zuverlässi-
gen Kanzleiangestellten A des Unterzeichners beruht.

(Genauere Schilderung der Zustellung des Urteils, Handlungen der
A, Überwachung bzw. Einweisung seitens des Rechtsanwalts.)

Zur Glaubhaftmachung wird

die Richtigkeit der Angaben, soweit sie die Wahrnehmung des
Unterzeichners betreffen, anwaltlich versichert;97

eine eidesstattliche Versicherung der Frau A eingereicht (Anlage 1).

2. In der Sache wird die hiermit eingelegte Berufung wie folgt
begründet:

…“

D. FAZIT

Die Struktur und die inhaltlichen Detailfragen des Rechts-
behelfs der Wiedereinsetzung in den verschiedenen Prozess-
rechtsordnungen ähneln sich in hohem Maße. Dies betrifft
sowohl das zugrunde liegende verfassungsrechtliche Span-
nungsverhältnis zwischen Rechtssicherheit einerseits und
Rechtsschutzgarantie andererseits als auch den Aufbau und
die Rechtsfolgen. Die Wiedereinsetzung ist in Zulässigkeit
und Begründetheit zu unterteilen und inzident im Rahmen
der verpassten Frist zu prüfen. In allen Prozessrechtsord-
nungen gleichen sich die Prüfungspunkte und es bestehen
viele Gemeinsamkeiten auch hinsichtlich der detaillierten
inhaltlichen Prüfung. Dies gilt auch für die – meist den
(argumentativen) Schwerpunkt der Klausur ausmachenden –
Prüfung des Verschuldens als Voraussetzung der Begründet-
heit der Wiedereinsetzung. Nutzen Sie die Synergieeffekte,
die in diesem Beitrag herausgearbeitet wurden, um beim
Erlernen des Prozessrechts wertvolle Zeit und Ressourcen
zu sparen!

94 Es ist ebenso möglich, den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als
ersten Antrag zu stellen, vgl. etwa BeckOF Prozess/Doukoff, Beck‘sche Online-
Formulare Prozess, 45. Ed. 2020, 1.1.3.6.

95 Die Ausführungen zur Zulässigkeit der Berufung sollten allerdings – sofern nach
dem Bearbeitervermerk möglich/erforderlich – im Grundsatz weitestgehend in ein
evtl. Hilfsgutachten verschoben werden. Im Schriftsatz Ihrer Klausur sollten Sie
aus Gründen der Praxisnähe nur problematische Aspekte der Zulässigkeit, wie hier
die Frist, thematisieren.

96 Falls die Berufung allerdings – wie regelmäßig – nicht vom VG zugelassen wurde,
ist ein Antrag auf Zulassung der Berufung zu stellen, vgl. § 124 a IV VwGO.

97 Vgl. zu deren Zulässigkeit BGH NJOZ 2011, 1809 Rn. 11; NJW-RR 2017, 1266
Rn. 14.
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Rechtsanwältin Katharina Czellnik und Wiss. Mit. Dr. Alexander Brade, Leipzig*

„Der unaufmerksame Notar“

Anwaltsklausur aus Klägersicht, Notarhaftung, Recht der Pflichtteilsergänzung, Beseitigung
einer fristschädlichen Schenkung, Feststellungsklage
Hoch
5 Stunden
Palandt, BGB; Thomas/Putzo, ZPO; Schönfelder, Deutsche Gesetze (inkl. Ergänzungsband)

& SACHVERHALT

Per E-Mail
Von: Rechtsanwalt Dr. Karl Leimer
Betreff: Rechtssache Berger ./. Dr. Bader
Datum: 20.1.2020, 13:30 Uhr
An: Rechtsreferendarin Sarah Wagner

Sehr geehrte Frau Wagner,

heute Morgen erschienen die Eheleute Berger in der Kanzlei und erteilten uns in einer

* Die Verfasserin Czellnik ist Rechtsanwältin bei KurzSchmuck Rechtsanwälte, Leipzig. Der Verfasser Brade ist Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Umwelt- und Planungsrecht, an der Universität Leipzig bei
Prof. Dr. Kurt Faßbender.

THEMATIK

SCHWIERIGKEITSGRAD
BEARBEITUNGSZEIT

HILFSMITTEL
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erbrechtlichen Angelegenheit umfassende Vollmacht. Weiterhin haben sie mir die beigefügten
Unterlagen übergeben.

Ich möchte Sie bitten, die Angelegenheit umfassend zu begutachten und Lösungsvorschläge
zu unterbreiten. Dabei stellen sich insbesondere folgende Fragen:

■ Steht den Mandanten ein Anspruch gegen den Notar zu? Wäre eine entsprechende Klage
erfolgreich? Dabei bitte ich Sie – auch wenn keine Erfolgsaussichten bestehen – einen
entsprechenden Hauptsacheantrag zu formulieren.

■ Welches Vorgehen ist den Eheleuten Berger zu empfehlen, um den (angeblichen) Fehler
des Notars zu korrigieren? Lässt sich die Schenkung beispielsweise in ein entgeltliches
Rechtsgeschäft umwandeln? Oder kommt eine Weiterschenkung, zB an die Tochter, in
Betracht?

Den von den Eheleuten Berger geschilderten Sachverhalt können Sie dem beigefügten Ver-
merk entnehmen.

Herzliche Grüße

gez. Dr. Leimer
Rechtsanwalt

Anlage 1 zur E-Mail vom 20.1.2020

Rechtsanwalt Dr. Karl Leimer
Burgstraße 100
04107 Leipzig

Leipzig, den 20.1.2020

Aktenvermerk

In der Kanzlei erscheinen heute die Eheleute Berger und schildern folgenden Sachverhalt:

Die Eheleute Klara und Robert Berger sind seit September 2009 in zweiter Ehe miteinander
verheiratet. Aus der ersten Ehe der Klara Berger ist ihre Tochter Julia hervorgegangen, die
derzeit an ihrer Dissertation an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Müns-
ter arbeitet. Das Verhältnis zwischen Klara, Robert und Julia sei – so beschreiben es die
Mandaten – sehr gut.

Das Verhältnis zwischen Robert und dessen Sohn aus erster Ehe, Sebastian, sei dagegen
äußerst angespannt; Sebastian habe die Schule ohne Abschluss abgebrochen, sei spielsüchtig
und habe einen sechsstelligen Betrag an Schulden angehäuft. Genaueres könnten die Eheleute
Berger dazu nicht sagen, da sie seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr zu Sebastian hätten.
Lediglich über die geschiedene Ehefrau des Mandanten, Margit, würden sie in losen Abstän-
den über das Leben von Sebastian in Kenntnis gesetzt.

Dr. Robert Berger, der als Chefarzt am Universitätsklinikum Leipzig arbeitet und 61 Jahre
alt ist, ist Eigentümer eines – unbelasteten und unbebauten – Grundstücks in Hamburg,
welches derzeit einen Wert von 800.000 EUR hat. Die 52-Jährige Klara Berger ist Intendantin
am Schauspiel Leipzig und besitzt ein Barvermögen von knapp 50.000 EUR.

Gemeinsam mit Klara Berger habe Robert Berger am 7.7.2009 den Notar Dr. Klaus Bader
aufgesucht, um einen Ehevertrag abzuschließen und in diesem Zusammenhang auch gleich
die Erbangelegenheiten der Familie mit zu regeln. Dabei sei Dr. Bader ausdrücklich darauf
hingewiesen worden, dass Sebastian nichts erben soll und dieser deswegen auch bereits
testamentarisch von der Erbfolge ausgeschlossen ist. Auch ein etwaiger Pflichtteilsanspruch
von Sebastian sollte möglichst gering gehalten werden, da er – so die Einschätzung der
Mandanten – augenscheinlich eh nicht mit Geld umgehen könne. Sebastian sollte unter keinen
Umständen einen irgendwie gearteten Zugriff auf das Grundstück in Hamburg erhalten,
welches damals einen Wert von 400.000 EUR hatte.

Der Notar Dr. Bader habe den Mandaten daraufhin dazu geraten, dass Robert Berger Klara
das Grundstück in Hamburg schenken und zu ihrem Alleineigentum übertragen solle. Dies
würde, so die Einschätzung des Notars, dazu führen, dass nach dem Ablauf von zehn Jahren
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Sebastian keine Ergänzung des Pflichtteils mehr würde verlangen können. Entsprechend
dem Rat des Notars sei sodann verfahren worden, mit der Folge, dass Klara im November
2009 als Alleineigentümerin des Grundstücks ins Grundbuch der Stadt Hamburg eingetragen
worden ist. Anlässlich des Erwerbs fiel Grundsteuer in Höhe von 14.000 EUR (3,5% des
Verkehrswertes des Grundstücks) an. Zudem belief sich die von den Mandaten beglichene
Rechnung des Notars auf knapp 4.000 EUR. Diese Rechnung haben die Mandanten mit-
gebracht.

Kurz vor Weihnachten im Jahr 2019 hätten sich die Eheleute Berger dann mit ihrer Tochter
unterhalten und man sei auf das Thema Erbschaft zu sprechen gekommen. Julia sei der
Ansicht, der Notar habe damals einen Fehler gemacht, da die Übertragung des Grundstücks
auf Klara Berger ihr eigentliches Ziel verfehlt hätte.

Die Eheleute Berger möchten nun wissen, ob das zutrifft. Sollte dies der Fall sein, stellt sich
für sie die Frage, ob und wie sie gegen den Notar vorgehen können und welche Möglich-
keiten bestehen, um diese Situation zu bereinigen.

Die von den Mandanten eingereichten Dokumente habe ich entgegengenommen.

gez. Dr. Leimer
Rechtsanwalt

Anlage 2 zur E-Mail vom 20.1.2020 (Auszug aus dem Notarvertrag)

Vor dem Notar Dr. Klaus Bader erscheinen heute am 11.10.2009:
1. Dr. Robert Berger …
2. Klara Berger …

Wir schließen nachfolgenden

Grundstücksschenkungsvertrag

§ 1 Vertragsgegenstand

Dr. Robert Berger ist als Eigentümer des Grundstücks im

Grundbuch von Hamburg …

eingetragen.

Dr. Robert Berger (nachfolgend als „Überlasser“ bezeichnet) überlässt seiner Ehefrau Klara
Berger (nachfolgend als „Übernehmerin“ bezeichnet) vorstehendes Eigentum.

Die Überlassung erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung für Rechts- und Sachmängel
gleich welcher Art.

…

§ 3 Übergabe

Die Übergabe erfolgt mit der Beurkundung.

…

§ 5 Auflassung

Die Beteiligten erklären die Auflassung wie folgt:

Wir sind uns darüber einig, dass das Eigentum am unter § 1 genannten Vertragsgegenstand
von Dr. Robert Berger auf Klara Berger übergehen soll. Wir bewilligen und beantragen die
Eintragung der Rechtsänderung im Grundbuch.
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§ 6 Kosten

Die Kosten dieses Vertrages und der Durchführung trägt die Übernehmerin.

…

gez. Dr. Robert Berger gez. Klara Berger gez. Dr. Klaus Bader, Notar

Anlage 3 zur E-Mail vom 20.1.2020

Dr. Klaus Bader
Prager Straße 160
01187 Dresden

An
Klara Berger
Dresdner Straße 90
04317 Leipzig

Dresden, den 12.10.2009

Rechnung

Rechnungsnummer: 1150/09 Aktenzeichen: UR-Nr. 1150/09

Sehr geehrte Frau Berger,

gemäß § 17 BNotO iVm … stelle ich Ihnen folgende Tätigkeiten in Rechnung:

…

Gesamtkosten: 3.600,00 EUR

…

gez. Dr. Bader
Notar

Anlage 4 zur E-Mail vom 20.1.2020

Rechtsanwalt Dr. Karl Leimer
Burgstraße 100
04107 Leipzig

Leipzig, den 20.1.2020

Ergänzender Aktenvermerk

Ich habe die Angelegenheit in der gebotenen Kürze geprüft und weitere Informationen
erhalten:

Klara Berger steht nach wie vor als Alleineigentümerin des Grundstücks in Hamburg im
Grundbuch. Sonstige Verfügungen von Todes wegen haben die Mandanten nicht getroffen.

Der Grunderwerbsteuersatz beträgt derzeit 5% des Verkehrswertes des Grundstücks.

Die Rechnung des Notars vom 12.10.2009 ist rechnerisch richtig. Bei einer jetzt abzuwi-
ckelnden Grundstücksübertragung würden Notarkosten in Höhe von 7.200 EUR anfallen.

gez. Dr. Leimer
Rechtsanwalt

Bearbeitungsvermerk: Der an Rechtsreferendarin Wagner gerichtete Auftrag ist zu erledigen. Dabei
ist ein Gutachten anzufertigen, welches auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht. Im praktischen
Teil sind ausschließlich die für erforderlich und zweckmäßig gehaltenen Anträge auszuformulieren. Der
Sachbericht und ein Mandantenschreiben sind erlassen. Bearbeitungszeitpunkt ist der 21.1.2020.
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Es ist für die Schadensermittlung davon auszugehen, dass sich die Mandanten für die Weiterüber-
tragung des Grundstücks entscheiden, wobei Grunderwerbsteuer entsprechend dem aktuellen Ver-
kehrswert des Grundstücks anfällt. Weitere steuerrechtliche Aspekte bleiben außer Betracht. Ferner ist
zu unterstellen, dass eine (etwaige) Klageforderung vorprozessual angemahnt worden ist. Auf die
Bundesnotarordnung und das Beurkundungsgesetz wird hingewiesen.

Die Formalien (Vollmachten, Zustellungen, Ladungen, etc.) sind eingehalten, soweit sich aus dem
Aufgabentext nichts Gegenteiliges ergibt.

Der Inhalt der mit „…“ gekennzeichneten Passagen ist für die Bearbeitung ohne Bedeutung.

& LÖSUNG

A. GUTACHTEN

I. Mandantenbegehren

Die Mandanten sind die Eheleute Klara und Robert Berger. Sie bitten zum einen um die
Prüfung, ob ihnen gegen den Notar Dr. Klaus Bader ein Anspruch auf Schadensersatz wegen
einer (angeblich) fehlerhaften Beratung zusteht und wie sie gegebenenfalls gerichtlich gegen
diesen vorgehen können. Zum anderen möchten die Mandanten wissen, ob und wie sich der
Fehler des Notars korrigieren lässt.

II. Anspruch auf Schadensersatz

Den Mandanten könnte ein Anspruch auf Schadensersatz aus § 19 I BNotO zustehen.

Hinweis: Die Haftung des Notars für Amtspflichtverletzungen richtet sich ausschließlich nach § 19 I
BNotO; Hinweise darauf finden sich im Sachverhalt. Die §§ 280 ff. BGB scheiden als Anspruchsgrund-
lage bei pflichtwidrigem notariellem Handeln, dh durch einen Träger eines öffentlichen Amtes (§ 1
BNotO), aus (Palandt/Sprau, BGB, 78. Aufl. 2019, BGB § 839 Rn. 130).

1. Amtspflichtverletzung

Der Notar müsste dafür zunächst eine Amtspflicht verletzt haben. Die vom Notar zu
beachtenden Prüfungs- und Belehrungspflichten sind insbesondere in den §§ 17–21 BeurkG
geregelt. Der Notar muss nach § 17 I 1 BeurkG den Willen der Beteiligten erforschen, den
Sachverhalt klären, über die rechtliche Tragweite des Geschäfts belehren und die Erklärungen
unzweideutig wiedergeben. Erforderlich ist in diesem Zusammenhang eine Aufklärung über
die materiellen und formellen Wirksamkeitsvoraussetzungen des Rechtsgeschäfts (Geigel/
Brodöfel, Haftpflichtprozess, 28. Aufl. 2020, Kap. 20 Rn. 268). Der Notar könnte vorliegend
§ 2325 III 3 BGB verkannt haben.

Die Mandanten baten den Notar darum, einen Weg aufzuzeigen, wie ein Zugriff des Sohnes
Sebastian auf das Grundstück in Hamburg verhindert und auch dessen Pflichtteils(ergän-
zungs)anspruch möglichst gering gehalten werden kann. Daraufhin schlug der Notar den
Mandanten vor, dass das Grundstück an die (zukünftige) Ehefrau von Robert Berger – Klara
Berger – verschenkt und zu ihrem Alleineigentum übertragen werden soll.

Nach § 2325 III 2 BGB werden Schenkungen bei der Berechnung des Pflichtteilsergänzungs-
anspruchs, der Sebastian als durch eine Verfügung von Todes wegen von der gesetzlichen
Erbfolge nach § 1924 I BGB ausgeschlossenem und damit Pflichtteilsberechtigtem iSd
§ 2303 I 1 BGB grundsätzlich zusteht (vgl. Palandt/Weidlich, 78. Aufl. 2019, BGB § 2325
Rn. 2), nach Ablauf von 10 Jahren nicht mehr berücksichtigt. Dies zugrunde gelegt, hätten
sich die Dinge also so entwickelt, dass nach Ablauf von 10 Jahren – und zum Beratungszeit-
punkt war es nicht absehbar, dass der Erbfall vor dem Ablauf der 10 Jahre eintritt – die
Schenkung und damit das Grundstück und dessen Wert keinen Einfluss mehr auf den Pflicht-
teilergänzungsanspruch des Sohns gehabt hätten.

Nach § 2325 III 3 BGB beginnt die Frist unter Ehegatten jedoch nicht vor Auflösung der Ehe
zu laufen. Die Vorschrift gilt dagegen nicht bei Schenkungen vor der Eheschließung, auch
wenn der Schenker den Beschenkten im Anschluss heiratet (Palandt/Weidlich, 78. Aufl. 2019,
BGB § 2325 Rn. 29). Da die Mandanten die Ehe jedoch vor dem Vollzug der Schenkung
geschlossen haben, greift § 2325 III 3 BGB, sodass die 10-Jahres-Frist (noch) gar nicht zu
laufen begonnen hat. Der Notar, dem die Eheschließung der Mandanten, die dann im
September 2009 erfolgt ist, bekannt war (es sollte schließlich ein Ehevertrag geschlossen

Anspruchsgrundlage

Pflichtteilsergänzungs-
anspruch

… unter Ehegatten
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